Entwurf: Wahlordnung der Landesjugendkonferenz Sachsen

§1 Geltungsbereich
1. Diese Wahlordnung gilt für die Wahlen der Sprecher:innen der Landesjugendkonferenz Sachsen.

§2 Allgemeines
1. Diese Wahlordnung ist nicht Bestandteil der Satzung.
2. Die Wahl des Sprecher:innenrats der Landesjugendkonferenz findet jährlich im Rahmen der Jahrestagung der Landesjugendkonferenz statt.
3. Jährlich werden maximal so viele Sprecher:innen gewählt, wie Plätze zur Verfügung stehen.
4. Die Amtszeit gewählter Sprecher:innen endet nach 2 Jahren mit der Wahl eines neuen Sprecher:innenrats. 
5. Es ist möglich, sich mehrfach neu als Kandidat:in aufzustellen.
6. Die gewählten Sprecher:innen und Nachrücker:innen werden noch während der jährlich stattfindenden Landesjugendkonferenz bekannt gegeben.
7. Die Wahlordnung kann nur durch den Mehrheitsbeschluss der Teilnehmer:innen der Landesjugendkonferenz vor der Wahl geändert werden.
 
§3 Wahlausschuss
1. Zur Durchführung der Wahlen wird ein Tag vor den Wahlen ein Wahlausschuss gebildet. 
2. Mitglieder des Wahlausschusses können sich nicht zur Wahl als Sprecher:in aufstellen.
3. Der Wahlausschuss stellt zunächst fest, wie viele freie Plätze für Careleaver:innen und Carereceiver:innen im Sprecher:innenrat zur Wahl stehen. 
4. Er achtet auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Careleaver:innen und Carereceiver:innen, gem. Punkt 4 der Satzung - Wahl des Sprecher:innenrats.
4. Es muss auszuschließen sein, dass Parteilichkeit gegenüber den zu wählenden Personen vorliegt. Das kann im Rahmen der Bekanntmachung des Wahlausschusses angefochten werden. Dann muss ein neuer Wahlausschuss gebildet werden. 
5. Der Wahlausschuss besteht aus drei bis fünf Mitgliedern. 
  
§4 Stimmberechtigung
1. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Kinder, Jugendlichen und junge Volljährige gem. Punkt 1der Satzung- Mitglieder der Landesjugendkonferenz.
2. Jede wahlberechtigte Person darf maximal so viele Stimmen abgeben, wie es freie Plätze gibt, die vom Plenum besetzt werden dürfen. Pro Kandidat:in darf nur eine Stimme vergeben werden. 
3. Begleitende Fachkräfte und externe Referent:innen sind nicht stimmberechtigt.
 
§5 Wählbarkeit
1. Wählbar sind gem. Punkt 3 der Satzung – Sprecher:innenrat der Landesjugendkonferenz und Punkt 4 der Satzung - Wahl des Sprecher:innenrats - alle Menschen, die Mitglied der Landesjugendkonferenz sind.
2. Der Sprecher:innenrat hat 15 Sitze. 
3. Es werden getrennte Wahlen für die jeweiligen Plätze für Careleaver:innen und Carereceiver:innen abgehalten.

§6 Vorbereitung der Wahlen 
1. Während der jährlichen Landesjugendkonferenz werden zwei Listen mit den Kanditat:innen aufgestellt.
2. Alle Kantdidat:innen stellen sich mit einem Steckbrief vor.

§7 Durchführung der Wahlen
1. Es wird eine geheime, freie und direkte Wahl sichergestellt.
2. Wahlberechtigte erhalten von den Mitgliedern des Wahlausschusses die Stimmzettel.
3. Die Kandidat:innen mit den meisten Stimmen, entsprechend der Anzahl der freien Plätze, gewinnen die Wahl.
4. Bei gleicher Stimmanzahl von Kandidat:innen wird eine gesonderte Wahlhandlung stattfinden. Über die gesonderte Wahlhandlung entscheidet der Wahlausschuss.
5. Die Stimmabgabe auf dem Wahlzettel muss eindeutig sein. Bei Unsicherheiten entscheidet der Wahlausschuss über die Gültigkeit.
 
§8 Protokollierung
1. Das Ergebnis der Wahl ist in einem Protokoll durch den Wahlausschuss festzuhalten. (Kandidat:innen, Stimmen, Wahlbeteiligung, 3 Nachrücker:innen). 
2. Nachrücker:innen sind diejenigen, die nach den gewählten Sprecher:innen die meisten Stimmen erhalten haben. Sie werden zu Sprecher:innen, wenn während der aktuellen Amtszeit ein Platz frei wird. 
3. Das Protokoll ist für alle Mitglieder der Landesjugendkonferenz frei zugängig.
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